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Stadt Varel 

 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung 
und Umweltschutz 

  
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 193  

„Photovoltaik – Alter Bahnhof Rahling“ 
 

http://www.varel.de/index.php
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Luftbild - Übersicht 

Bockhorn 
Varel 



© Planungsbüro Diekmann & Mosebach 

Anlass und Ziel 
Schaffung der Planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (oder 
einer Netzersatzanlage) 

Luftbild - Geltungsbereich 

Rahlinger Straße Friesland 
Porzellan GmbH  

& Co. KG 

Jeringhaver Bäke 
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Flächennutzungsplan (9. FNP-Änderung) 
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Festsetzungen des B-Planes Nr. 193: 
• sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“ für die Installation von Photovoltaikfreianlagen 
• Maß d. baul. Nutzung: nutzungsbezogene Grundfläche (GR) bis 13.800 m²,     
  maximale Bauhöhe von 3,50 m 
• Grünstreifen mit Bepflanzungsvorgaben in den Randbereichen zur verträglichen  
  Einbindung des Vorhabens in den Landschaftsraum  
• Gewässerräumstreifen an Jeringshaver Bäke in 6 m Breite anstelle    
  von 10 m Breite gem. Abstimmung mit Entwässerungsverband Bockhorn-Friedeburg  

Bebauungsplan Nr. 193 
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 193 
Vorentwurf 

Festsetzungen der 1. Änderung des B-Planes Nr. 193: 
• sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik / BHKW“ 
• Bereich für die Errichtung eines BHKW 
... 
Innerhalb des gekennzeichneten Bereichs mit der Bezeichnung "BHKW" ist darüber 
hinaus die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (oder einer vergleichbaren Anlage wie 
z. B. Netzersatzanlage) zulässig. Für die Unterbringung der Anlage sind maximal zwei 
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit (Standardcontainer)) zulässig. 
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Landkreis Friesland 

Grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung 

 

Hinweis: Evtl. Änderungen an der bestehenden 
Zufahrt, über die die Erschließung abzuwickeln ist, 
sind rechtzeitig vorher mit dem Baulastträger (Nds. 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 
Geschäftsbereich Aurich) abzustimmen  
 

 

 

EWE Netz GmbH, Deutsche Telekom Technik 
GmbH 

Technische Hinweise 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach 
derzeitigem Stand wird es im Zuge der 
Bebauungsplanänderung keine Änderungen an 
der bestehenden Zufahrt geben. Sollte dies in 
Zukunft einmal notwendig werden, werden die 
erforderlichen Abstimmungen mit dem 
Baulastträger durchgeführt.  

 

 

 

Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die vorhandenen Leitungen werden im Rahmen 
der Ausführungsplanung durch die Baufirmen 
berücksichtigt.  

Anregungen Abwägungsvorschläge 

Frühzeitige Trägerbeteiligung 
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

Folgende Angaben werden vermisst: 

• Informationen zur Brennstoffversorgung 
(nachwachsende Rohstoffe) 

• Informationen zur Strom- und Wärmenutzung 
 

 

 

Hinweise zur Energieeffizienz und zum 
Klimaschutz: 
 
Man kann nicht davon ausgehen, dass die 
Stromerzeugung durch PV-Anlagen in 
Kombination mit Netzersatzanlagen mit 
Verbrennungsmotoren (ohne Wärmenutzung) 
weniger Emissionen produziert als ein 
Kohlekraftwerk. Daher wird empfohlen, zur 
Reinhaltung der Luft textliche Festsetzung in den 
B-Plan aufzunehmen (Erdgas, 3-Wege-Katalysator  

 

 

Nach aktuellen Informationen des Vorhabenträgers 
soll das geplante Blockheizkraftwerk mittels 
Biogas aus dem öffentlichen Erdgasnetz betrieben 
werden. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche 
Stromnetz eingespeist. Die Wärme soll hingegen 
mittels einer privaten Rohrleitung zum Gebäude 
des Vorhabenträgers geleitet werden. 

 

 
 

Die Stadt Varel hält es allerdings nicht für 
erforderlich, die technischen Vorgaben im Rahmen 
des Bebauungsplanes als Festsetzung zu regeln 
sondern diese gegebenenfalls in einem 
städtebaulichem Vertrag zu regeln. 

 

 

 

 

Anregungen Abwägungsvorschläge 

Frühzeitige Trägerbeteiligung 
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

Im Hinblick auf den Schutz vor Lärm wird 
angeregt, in den textlichen Festsetzungen eine 
dem Stand der Lärmminderungstechnik 
entsprechende Kapselung der Anlage sowie die 
Installation von Schalldämpfern in den 
Abgasanlagen zu verlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Zum Schutz der 
umliegenden Nutzungen sind angesichts der Lage 
des  Plangebietes keine gesonderten 
Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich.  

 

Anregungen Abwägungsvorschläge 

Frühzeitige Trägerbeteiligung 
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Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich 
Aurich  
 

Die verkehrliche Erschließung des 
Geltungsbereichs erfolgt weiterhin über eine 
vorhandene Betriebszufahrt zur K 104. Für diese 
Zufahrt liegt gem. §§ 18 ff NStrG eine 
Sondernutzungserlaubnis vor. 

 

In den Zufahrtbereichen zur K 104 sind die 
erforderlichen Sichtfelder von jeglichen 
sichtbehindernden Gegenständen (Haufen, 
Bewuchs, Bauelemente etc.) dauerhaft 
freizuhalten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

 

 

 

Die Planzeichnung wird für den Entwurf 
angepasst. Es werden Sichtfelder aufgenommen 
und es wird festgesetzt, dass die erforderlichen 
Sichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von 
jeglichen sichtbehindernden Gegenständen 
dauerhaft freizuhalten sind. Die Stadt Varel hat den 
Vorhabenträger mit Schreiben vom 25.03.2014 
darum gebeten, die geschlossenen Blechelemente 
zu entfernen und die gewünschten Sichtfelder 
herzustellen. 

 

 

Anregungen Abwägungsvorschläge 

Frühzeitige Trägerbeteiligung 
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Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich 
Aurich  
 

Hinweis auf erforderlichen Nutzungsvertrag 
zwischen Straßenbaulastträger und Betreiber der 
Wärmeleitung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
erforderlichen Abstimmungen werden durch den 
Vorhabenträger im Rahmen der 
Ausführungsplanung durchgeführt und der 
entsprechender Nutzungsvertrag abgeschlossen. 

 

 

Anregungen Abwägungsvorschläge 

Frühzeitige Trägerbeteiligung 



© Planungsbüro Diekmann & Mosebach 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung am 03.03.2014 
wurden keine Anregungen zum Inhalt des Bebauungsplanes vorgebracht.  
 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 193 
Entwurf 

Anpassungen 
• Informelle Ergänzung der Sichtfelder 
• Informationen zur Befeuerung, Energie- und Wärmenutzung in Begründung 
ergänzen   
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

http://www.varel.de/index.php
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Anhang 

http://www.varel.de/index.php
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Zwei 40-Fuß-ISO-Container (jeweils 2 TEU oder 1 FEU) oben,  
darunter zwei 20-Fuß-ISO-Container (jeweils 1 TEU).   Quelle: Torsten Bätge, 2009 
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